
wirtschaftliche Bedeutung der vernichteten Werte zu 
berücksichtigen. Diese ergibt sich aus der konkreten 
Situation desjenigen Wirtschaftszweiges, in dem die 
vernichteten Werte Verwendung fanden.

BG Leipzig, Urt. vom 10. Dezember 1959 — 2a BS 22/59.
Der jetzt 23jährige Angeklagte M. entstammt Arbeiter- 

Verhältnissen. In der Grundschule erreichte er das Ziel der 
achten Klasse. Anschließend erlernte er den Beruf eines 
Webers. Nach Beendigung der Lehre wechselte der An
geklagte, um mehr Geld zu verdienen, oftmals seine 
Arbeitsstellen. Nach dem Tode seiner Mutter geriet der 
Angeklagte auf eine schiefe Bahn. Er verbrachte einen 
großen Teil seiner Freizeit in Gaststätten und sprach dort 
häufig dem Alkohol zu. Daher betätigte er sich in den 
letzten Jahren nicht mehr gesellschaftlich. Eine weitere 
Ursache dafür ist, daß er sich seit 1957 westliche Schund- 
und Schmutzliteratur auslieh und las. Diese Schund
literatur, in der Verbrechen zu Heldentaten gestempelt 
werden, übte einen immer größeren Einfluß auf den An
geklagten aus. Bis zu seiner Festnahme hat er etwa 200 
dieser Schundhefte gelesen. Er kam deshalb auf den Ge
danken, selbst ein Verbrechen zu begehen, und zwar eine 
Brandstiftung.

Der jetzt 25jährige Angeklagte H. ist der Sohn eines 
Arbeiters. Schon während der Schulzeit mußte er unter 
den damaligen kapitalistischen Verhältnissen Garten- und 
Feldarbeit leisten. Dadurch versäumte der Angeklagte 
öfters den Unterricht. Deshalb erreichte er in der Schule 
nur das Ziel der 5. Klasse. Der Angeklagte war seit seiner 
Schulzeit vorwiegend als Landarbeiter tätig. Der Ange
klagte H. ist wegen Diebstahls vorbestraft. Nach seiner 
Haftentlassung trat er am 1. Januar 1959 in die LPG in O. 
ein. Dort war er bis zu seiner Festnahme als Geschirr
führer beschäftigt. Der Angeklagte leistete keine gesell
schaftspolitische Arbeit.

Der jetzt 21jährige Angeklagte P. entstammt ebenfalls 
einer Arbeiterfamilie. Er erreichte nur das Ziel der 
5. Klasse der Grundschule. Danach war der Angeklagte 
als Landarbeiter tätig. Er hatte eine schlechte Arbeits
moral und wechselte bis 1958 achtmal seine Arbeitsstellen. 
Der Angeklagte sprach auch häufig dem Alkohol zu. 1958 
versuchte P., illegal die DDR zu verlassen, wurde jedoch 
gestellt.

Der Angeklagte M. kam unter dem Einfluß westlicher 
Hetz- und Schundliteratur auf den Gedanken, eine Scheune 
anzubrennen, weil er glaubte, dadurch etwas „Besonderes“ 
zeigen zu können. Diesen Entschluß faßte er im Jahre 
1958. Zunächst hatte er noch Hemmungen, die Tat auszu
führen. Am 19. Oktober 1959 unterhielt sich der Angeklagte, 
mit mehreren Arbeitskollegen über den Brand der Scheune 
des VEG E. Hierbei hielten sie sich in der Nähe der Feld
scheune des VE-Lehr- und Versuchsgutes S. auf. Die 
Scheune des VEG E. war am 10. Oktober 1959 bis auf die 
Grundmauern niedergebrannt. Im Verlauf des Gesprächs 
kam zum Ausdruck, daß durch diesen Brand dem VEG E. 
ein großer Schaden entstanden sei. Daraufhin äußerte der 
Angeklagte: „Wenn die Feldscheune in S. wegbrennt, ent
steht dem Gut ein großer Schaden, da diese mit Stroh und 
anderen landwirtschaftlichen Vorräten gefüllt ist.“ Einer 
der Arbeitskollegen wies in der Unterhaltung darauf hin, 
daß ein Brandstifter, der republikflüchtig wird, in West
berlin eine Anerkennung als sog. politischer Flüchtling 
erhalte.

Am 21. Oktober 1959 arbeitete der Angeklagte mit mehre
ren Arbeitskollegen in der Nähe dieser Feldscheune. Hier
bei erinnerte er sich an das am 19. Oktober 1959 geführte 
Gespräch. M. begab sich deshalb nach Beendigung der 
Arbeiten auf die andere Seite der Scheune. Dabei brannte 
er sich eine Zigarette an. Nachdem sich der Angeklagte 
überzeugt hatte, daß ihn niemand beobachten konnte, trat 
er an eine geöffnete Luke heran. Danach zog er nochmals 
kräftig an der Zigarette, um möglichst viel Glut zu er
zeugen. Etwas später schnippte er den Zigarettenrest, mit 
dem Rücken zur Scheune stehend, in die offene Luke. Nach 
Ausführung der Tat begab er sich rasch zu seinen Arbeits
kollegen. Als der Angeklagte dort ankam, brannte die 
Scheune bereits. Er begab sich sofort an die Brandstelle 
und half bei den Löscharbeiten, um nicht als Täter erkannt 
zu werden. Trotz des Einsatzes der freiwilligen Feuerwehr 
brannte die Scheune bis auf die Grundmauern nieder. Da
durch wurden etwa 2000 dt Haferstroh b2w. Gerstenstroh 
vernichtet. Der gesamte Wert dieser landwirtschaftlichen 
Vorräte betrug rund 38 000 DM. Der dem Volkseigentum 
zugefügte Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 88 000 DM.

Der Angeklagte H. hielt sich oft in der Gaststätte des R. 
in O. auf. R. ist ein Feind der DDR. Im Beisein des 
Angeklagten hetzte er wiederholt gegen die sozialistische 
Entwicklung in der DDR, insbesondere gegen die LPG in 
O. Im Frühjahr 1959 kamen beide auf den Brand im 
Ripderstall der LPG zu sprechen, der im Februar 1959 aus
gebrochen war, jedoch keinen großen Schaden verursacht 
hatte. Darüber sprach R. sein Bedauern aus. Er äußerte: 
„Wenn der Bauer J. in die LPG geht, kommt diese wieder

billig zu einer Scheune.“ Er forderte den Angeklagten auf, 
die Scheune des J. in Brand zu setzen. Dabei erklärte R., 
daß der Angeklagte als Angehöriger der Freiwilligen 
Feuerwehr als Täter kaum ermittelt werden könne. H. er
widerte darauf: „Das wird schon klappen.“

Im Juni 1959 unterhielt sich der Angeklagte mit R. er
neut über diese Angelegenheit. Hier forderte R. ihn noch
mals auf, die Scheune des J., die von der LPG benutzt 
wurde, anzubrennen. Der Angeklagte faßte den Entschluß, 
die Tat auszuführen. Zuvor wollte er erst mehrere Wald
brände anlegen, um festzustellen, ob die Volkspolizei ihn 
als Täter entlarven würde. Erst wenn er Sicherheit hätte, 
nicht als Täter erkannt zu werden, wollte er die Scheune, 
die sich gegenüber seinem Grundstück befand, anzünden.

Am 6. Juni 1959 fuhr der Angeklagte mit seinem Fahrrad 
in das in der Nähe von O. gelegene „Buchholz“. Dort ent
deckte er auf einem Kahlschlag Reisig, das er zusammen
trug und mit einem Streichholz anzündete. Infolge der 
Trockenheit breitete sich das Feuer rasch aus. Zu Hause 
angelangt, hielt sich H. für den Einsatz bei der Freiwilligen 
Feuerwehr bereit und beteiligte sich zur Tarnung an den 
Löscharbeiten. Durch den Brand wurden 3 cbm Stapelholz 
vernichtet.

Da der Angeklagte als Täter nicht ermittelt wurde, faßte 
er den Entschluß, einen weiteren Waldbrand zu legen.

Er begab sich am 8. Juni 1959 erneut in das „Buchholz“, 
und zwar an die gleiche Stelle, trug Reisig zusammen und 
zündete es mit einem Streichholz an. Der Brand konnte 
durch den sofortigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr 
gelöscht werden, so daß kein erheblicher Schaden entstand.

Der Angeklagte faßte am 9. Juni 1959 den Entschluß, 
einen dritten Waldbrand zu legen. Zu diesem Zweck fuhr 
er in den sog. Steinfurth. In diesem Waldstück trug H. 
umherliegende Fichtenäste zusammen und brannte sie mit 
einem Streichholz an. Da die Witterung an diesem Tag 
feucht war, breitete sich der Brand nicht aus.

Der Angeklagte fühlte sich jetzt sicher genug, um die 
Scheune des J. in Brand zu setzen. Dieser ist Eigentümer 
der Scheune und Genossenschaftsbauer. In der Scheune 
waren Stroh, Dünger und Geräte untergebracht. Außer
dem befand sich darin ein Kälberstall der LPG. Die Jung
tiere befanden sich am Tattag auf der Weide.

Da der Angeklagte nach der Bandstiftung mit Feueralarm 
rechnete, stellte er sein Fahrrad vor das Haus, um sofort 
am Stellplatz der Feuerwehr zu sein. Danach ging H. zum 
Scheunentor und brannte, nachdem er sich unbeobachtet 
fühlte, mit einem Streichholz das am Scheuneneingang ge
lagerte Stroh an. Hierauf verließ er sofort den Tatort und 
fuhr mit seinem Fahrrad zum Sammelplatz der Freiwilligen 
Feuerwehr. Er beteiligte sich an den Rettungsarbeiten. 
Der Brand hatte sich so schnell ausgebreitet, daß die 
Scheune nicht mehr zu retten war. Der der Genossenschaft 
zugefügte finanzielle Schaden beläuft sich auf 44 000 DM. 
Die landwirtschaftlichen Vorräte gehörten Einzelbauern 
bzw. waren persönliches Eigentum des Genossenschafts
bauern J.

H. hatte nicht den Mut, sich den Sicherheitsorganen zu 
stellen. Er kam vielmehr auf den Gedanken, weitere 
Brände mit geringeren Schäden zu legen. Zu diesem Zweck 
begab sich H. am 24. Juli 1959 zum Waldstück „Brach
lehden“. Dort brannte er auf einem Kahlschlag trockenes 
Gras an. Nach der Brandstiftung verließ der Angeklagte 
den Tatort und machte andere Personen, die er unterwegs 
traf, auf den Brand aufmerksam. Der Brand wurde recht
zeitig durch Einwohner des Nachbardorfes gelöscht.

Ein Schaden war nicht entstanden.
Der Angeklagte wurde auch diesmal nicht als Täter er

kannt. Am 26. Juli 1959 legte er in der Nähe dieser Brand
stelle nochmals ein Feuer an. Dadurch brannte das noch 
nicht durch das vorhergehende Feuer erfaßte Gras ab. Nach 
dieser Tat wurde der Angeklagte als Brandstifter erkannt 
und festgenommen.

Der Angeklagte P. war im Mai 1959 entgegen dem Statut 
aus der LPG W. ausgeschieden. Er bekam deshalb außer 
dem Wert der Arbeitseinheiten in Geld nichts weiter aus
gezahlt. P. war der Meinung, daß er Anspruch auf Natu
ralien habe. Auf seinen Antrag erhielt er vom Vorsitzenden 
der LPG und dem Rat des Kreises einen abschlägigen Be
scheid. Der Angeklagte war deshalb verärgert. Er kam auf 
den Gedanken, sich an dem LPG-Vorsitzenden zu rächen. 
Er faßte deshalb, den Entschluß, die Scheune der Frau M., 
die von der LPG benutzt wurde, in Brand zu setzen. Auf 
diesen Gedanken kam der Angeklagte auch, weil seine 
Mutter mit der M. laufend Differenzen hatte. Beide be
wohnen ein gemeinsames Grundstück.

Am Abend des 23. September 1959 öffnete der Angeklagte 
leise die Hoftür und ging mit brennender Zigarette, die er 
in der Hand versteckt hielt, zur besagten Scheune. Diese 
befindet sich auf dem Grundstück der Familie M. Kurz vor 
der Scheune zog der Angeklagte nochmals an der Zigarette, 
um mehr Glut zu erzeugen. Danach warf er den glimmen-
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